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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. In wie vielen Fällen und auf welche Grundstücke 

bezogen hat das Land Berlin bzw. seine Verwaltungsein-

heiten in den letzten zehn Jahren sein Vorkaufsrecht aus-

geübt und welche Kosten sind jeweils dabei entstanden? 

(Bitte um Auflistung der Grundstücke und der jeweiligen 

Kosten) 

 

2. Wodurch waren die jeweiligen Ankäufe fachlich 

begründet? 

 

Zu 1. und 2.: Grundstücksgeschäfte sind vertraulich 

einzustufen. Eine Übersicht der Grundstücksgeschäfte des 

Landes Berlin (sog. Grundstücksverkehrsstatistik) wird 

dem Unterausschuss Vermögensverwaltung des 

Abgeordnetenhauses von Berlin jährlich vorgelegt. Diese 

Übersichten können im Datenraum des Abgeordneten-

hauses eingesehen werden. 

 

 

3. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, 

damit das Vorkaufsrecht ausgeübt wird? 

 

Zu 3.: Es müssen die jeweiligen gesetzlichen 

Voraussetzungen gegeben sein und ein entsprechender 

Fachbedarf bestehen. 

 

 

4. Welche Verwaltungseinheiten sind im Land Ber-

lin berechtigt das Vorkaufsrecht rechtswirksam auszu-

üben und durchzuführen? 

 

Zu 4.: Die Ausübung erfolgt im Regelfall durch die 

Bezirke. 

 

 

5. Welche Ankäufe von Grundstücken im Rahmen 

des Vorkaufsrechts sind bereits geplant? 

 

Zu 5.: Ankäufe unter Ausübung des Vorkaufsrechts 

sind nicht planbar. 

 

 

Berlin, den 10. April 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Dr. Margaretha Sudhof 

Senatsverwaltung für Finanzen 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. April 2017) 


